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Ein „deutscher Hobbes“?
Der oettingische Hofrat Johann Elias Keßler (1644-1726) 

und sein Staatsräsonwerk.

von Wolfgang Weber

Der moderne Staat ist keine naturgegebene Angelegenheit, auch wenn man­
che seiner Anhänger ihn gerne als eine solche ausgeben. Er stellt vielmehr 
eine unter bestimmten historischen Umständen in Europa von Menschen­
hand beabsichtigt und unbeabsichtigt geschaffene spezifische politische 
Ordnungsform dar, die nach und nach ihre Rivalen überwand und sich 
schließlich auf der gesamten Erde durchsetzte. Dieser Tatbestand war in 
der frühneuzeitlichen Formationsperiode des Staates wesentlich geläufiger 
als heute. Die Staatsbildung wurde als ein komplexer, partiell sogar höchst 
schmerzhafter Prozeß empfunden. Eine bis heute keineswegs auch nur an­
nähernd bezifferbare Zahl wissenschaftlicher Darstellungen, publizisti­
scher Beiträge und tagespolitischer Pamphlete entstand, in welchen die Pro­
bleme der Verstaatung engagierte Thematisierung und Diskussion erfuh­
ren.1

Besonders konflikt- und debattenträchtig waren naturgemäß diejenigen 
Elemente des sich formierenden Staates, welche herkömmliche Normen 
und Verhaltensweisen direkt herausforderten. Hierher gehörten konkrete 
Staatsaktivitäten wie z.B. die Steuer, die Sittenzensur oder der Krieg.2 Das 
am stärksten umstrittene Element des heranwachsenden Staates war je­
doch eine zugleich abstrakte und höchst konkrete Innovation, nämlich die 
politische Verhaltensmaxime Staatsräson, die zentral der Legitimation des 
Staates diente. Die Auffassung, daß einer überindividuellen Ordnung höhe­
re Bedeutung zukam als dem Einzelnen, der dieser Ordnung angehörte, 
war zwar durchaus nicht neu. Bei den Gemeinschaftsformen, in bezug auf 
welche diese Auffassung traditionell galt, handelte es sich jedoch um natür­
liche oder quasi natürliche Ordnungen, wie die Familie und Verwandt­
schaft, oder um die heilige Institution Kirche. Der Staat hingegen war ein in 
der Regel durch Herrschaft erzwungener menschlicher Zweckzusammen­
schluß. Hinzu kam der erweiterte Anspruch bzw. die erweiterte Verpflich­
tung der Menschen auf selbständige Gegenwarts- und Zukunftsgestaltung. 
Während das Schicksal der überindividuellen Ordnungen wie des einzel­
nen Menschen zuvor wesentlich in Gottes Hand gelegt erschien, verschaff­
te der Humanismus dem diesseitigen Leben und der Gestaltung dieses Le­
bens durch den Menschen selbst gesteigerte Bedeutung. Es ist deshalb kein 
Zufall, daß die erstmalige Formulierung des Konzepts der Staatsräson in 
der italienischen Renaissance, durch Niccolö Machiavelli (1469-1527) und 
Francesco Guicciardini (1483-1540), erfolgte. Die Idee, zur Existenzsiche­
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rung des Staates und zur Verwirklichung des Gemeinwohls durch diesen 
Staat, gegebenenfalls auch gegen die Normen herkömmlicher Moral und 
überkommenen Rechtes verstoßen zu dürfen bzw. sogar zu müssen, be­
gründete in Verknüpfung mit der Betonung der Macht als zentralem Ele­
ment des Staates das moderne, bis heute gültige Konzept der Politik. Den 
italienischen Politiktheoretikern des 16. Jahrhunderts ist die Grundlegung 
der Politischen Wissenschaft als einer ausschließlich auf die empirischen 
Fakten und den politischen Erfolg ausgerichteten praktischen Wissen­
schaft zu verdanken. Mit Machiavellis Namen ist außerdem die bis weit ins 
19. Jahrhundert hineinragende erbitterte Debatte um die Grundlagen, 
Kompetenzen und Konsequenzen des monarchischen Staates verbunden. 
Ein zentraler Begriff in den Auseinandersetzungen war übrigens derjenige 
des Interesses, mit dessen Hilfe der Machiavellismus und die diesem folgen­
den Denkrichtungen die Ziele und Motive der politischen Akteure bündel­
ten und zuspitzten. Ein Wort oder Konzept dieser Qualität gab es zuvor 
noch nicht.3

Was dem Machiavellismus noch fehlte, war jedoch ein systematischer Be­
griff des neuzeitlichen Machtstaates. Die blutigen Gewaltherrschaften und 
Volksaufstände seiner Zeit, die Machiavelli zum Nachdenken anregten, hat­
ten die Konzipierung der Politik vornehmlich als eine Verhaltenslehre der 
Herrschenden (und des Beherrschten) nahegelegt. Der englische Bürger­
krieg 1642-1660, welcher Thomas Hobbes (1588-1679) zur Befassung mit 
der Politik veranlaßte, verlagerte demgegenüber den Akzent auf die institu­
tioneile Freisetzung und Aufrüstung des Staates.4

Hobbes postulierte, daß alles (diesseitige) menschliche Verhalten auf die 
Grundtriebe Furcht vor dem Tode und Streben nach Macht zurückführbar 
sei. Damit verstieß er gegen die herrschende Auffassung, daß die Furcht 
vor Gott größer zu sein habe als die Furcht vor dem Tode, und der Mensch 
nicht wie ein Tier Trieben unterliege, sondern sich weitgehender Willens­
freiheit erfreue, die er selbstverantwortlich vernünftig umzusetzen habe. 
Noch anstößiger war, daß er von der Vorstellung eines Naturzustandes 
menschlicher Existenz ausging, welcher durch permanenten Krieg aller ge­
gen alle gekennzeichnet sei. Dieser Idee stand die Auffassung einer natürli­
chen Neigung und Notwendigkeit des Menschen zum Zusammenschluß 
und zur politischen Gemeinschaftsbildung gegenüber, welche das christli­
che und aristotelische Politikdenken vertrat. Hobbes benötigte seine an­
hand seiner Bürgerkriegserfahrungen gewonnene neue Konzeption, um sei­
nem nach einem biblischen Seeungeheuer benannten Machtstaat Leviat­
han unangreifbare anthropologisch-historische Legitimität und straffe in­
stitutionelle Organisation zu verschaffen. So erscheint bei ihm „der Staat 
... erstmals als inhaltlich entleerter Zwangsapparat, deren Funktionäre mit 
den Untertanen nicht mehr über die materielle Richtigkeit ihrer Gebote zu 
diskutieren bereit sind“, sondern „unbedingten Gehorsam“ verlangen. Sei­
ne Moral bezieht der Staat Hobbes’ von dort, wo seine Legitimität eigent­
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lieh liegt, nämlich der erfolgreichen Verhinderung und Bekämpfung des 
Krieges aller gegen alle. Aus dem Sicherheitspostulat, welches jedoch nicht 
nur auf Leib und Leben, sondern auch auf das Eigentum der Individuen in 
einem weiten Verständnis bezogen ist, ergeben sich die hierarchische Ord­
nung im Staat, dessen am besten monarchische Verfassung, die Souveräni­
tät des Inhabers der Staatsgewalt und das legitime Recht der Staatsgewalt 
zum Einsatz auch von Mitteln zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si­
cherheit und Ordnung, die den Normen der individuellen Moral und der 
herkömmlichen Rechts-und Gerechtigkeitsvorstellungen nicht entspre­
chen.5

Der Staat des Thomas Hobbes muß in diesem Zusammenhang auch auf 
die Einheitlichkeit der in seinem Bereich öffentlich ausgeübten Religion 
achten, um religiösen Dissens als Wurzel politischen Zwists und damit der 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit auszuschließen. Besonders diese 
Kompetenz, welche nach vorherrschendem Verständnis einer Verfügungs­
gewalt des Staates über das individuelle Seelenheil gleichkam, erzeugte 
schärfste Empörung. Hobbes erschien aus dieser Perspektive noch satani­
scher als Machiavelli. Dieser hatte erst lediglich dem Fürsten dazu geraten, 
Frömmigkeit je nach politischer Opportunität zu heucheln, ohne ihren Ge­
setzen in der politischen Praxis zu folgen. Der Engländer hob nicht nur 
konsequenter als der Italiener alle Kriterien auf, die es bisher erlaubt hat­
ten, zwischen dem guten Monarchen und dem Tyrannen zu unterscheiden. 
Er gestaltete die herrscherliche Souveränität und den Anspruch der Staats­
gewalt auch nahezu total aus. Die Definition des privaten Meinungs- und 
Verhaltensbereiches nämlich, in welchem nach Hobbes’ generellem Ver­
ständnis im Prinzip jeder Religion gehuldigt werden darf, obliegt keiner an­
deren Instanz als dem Staat selbst. Das bedeutet, daß die individuelle Privat­
sphäre je nach den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit enger oder 
weiter gefaßt werden kann, ungeachtet der Bekenntnis- und Kultpostulate 
der jeweils betroffenen Religion oder Konfession.6

Besonderen Anstoß mußte Hobbes’ Konstruktion in Deutschland erre­
gen. Denn dort hatten Reformation und Konfessionalisierung zu einer be­
sonders tiefen Erneuerung des Christentums geführt. Der Engländer wur­
de deshalb in die Traditionslinie des Machiavellismus gestellt und verfiel 
mit diesem weitgehender Verdammung, wiewohl Elemente seines Ent­
wurfs beispielsweise bei der Grundlegung des brandenburgisch-preußi­
schen Absolutismus sowie für die Naturrechts- und Staatslehre Samuel Pu- 
fendorfs (1632-1694) bedeutsam wurden.7

Umso erstaunlicher ist es, daß 1924 der große Berliner Historiker Fried­
rich Meinecke in seinem epochemachenden Werk Die Idee der Staatsräson 
in der neueren Geschichte in dem Oettinger Autor Johann Elias Keßler „ei­
ne Art von deutschem Hobbes“ zu entdecken glaubte und Keßler auf diese 
Weise weltweite Aufmerksamkeit verschaffte. Allerdings hat inzwischen 
mit Michael Stolleis einer der derzeit besten Experten für die frühneuzeitli­
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ehe Politische Ideengeschichte Deutschlands bereits Bedenken gegen diese 
Einschätzung erhoben und auf zentrale Schwächen der von Meinecke ange­
wandten ideengeschichtlichen Methode hingewiesen. Eine genauere Analy­
se der Biographie und des Werkes Keßlers, wie sie im vorliegenden Beitrag 
erstmals vorgenommen werden soll, hat sich daher zunächst vom Urteil 
Meineckes freizuhalten.8

J. E. Keßler wurde in Oettingen geboren. Er entstammte einer bedeuten­
den einheimischen Beamten-, Theologen- und Gelehrtenfamilie lutheri­
scher Konfession. Seine Gymnasialbildung erfuhr er am Oettinger Gymna­
sium; anschließend studierte er in Jena und Altdorf Rechtswissenschaft. 
An der Artistischen Fakultät der Universität Jena, wo Keßler sein Grund­
studium absolvierte, wirkte zu dieser Zeit Johann Andreas Bose, ein Schü­
ler des großen Straßburger Philologen, Historikers und Politikdenkers Jo­
hann Heinrich Boeder (J 1672). Über Bose dürfte Keßler erstmals auf aka­
demischer Ebene mit der modernen Politikwissenschaft bekanntgeworden 
sein. Die öffentliche und anschließend wie üblich gedruckte Disputation, 
mit welcher der oettingische Student seine Jenenser Zeit 1668 abschloß, be­
faßte sich indessen nicht mit einem i.e.S. politikwissenschaftlichen, son­
dern mit dem kulturell-sozialen Thema De immoderata adbibendi consue- 
tudine, also der Unsitte des übermäßigen (Zu-)Trinkens. Altdorfs große 
Zeit im Hinblick auf Leistungen auf dem Gebiet der politischen Ideen war 
bereits vorbei, als Keßler diese Universität bezog. Johann Elias dürfte aber 
von dem späthumanistisch-frühaufgeklärten frommen Luthertum nicht 
unbeeinflußt geblieben sein, welches diese akademische Anstalt der Reichs­
stadt Nürnberg prägte. 1671 soll Keßler mit Theses inaugurales de ultimo 
vitae momento (über den letzten Augenblick des Lebens) zum Doktor ju- 
ris promoviert worden sein. Er bezeichnete sich im Titel seines Staatsräson­
werkes allerdings lediglich als Lizentiat beider Rechte. Und in den gängi­
gen Verzeichnissen ist seine angebliche Doktorarbeit nicht zweifelsfrei 
nachzuweisen.9

Nach Oettingen zurückgekehrt, wurde der junge Jurist zunächst an das 
Reichskammergericht nach Speyer weitergeschickt. Diese Fortbildung 
oder erste berufliche Tätigkeit nach dem Studium war nicht unüblich. Die 
kleineren Reichsstände, darunter selbstverständlich auch Oettingen, wa­
ren existenziell auf die Gerichtsbarkeit des Reiches angewiesen, um sich ge­
gen Ambitionen und Pressionen ausdehnungs- und machtlüsterner Nach­
barn behaupten zu können. Graf Albrecht Ernst I. holte Johann Elias Keß­
ler allerdings schon bald an seinen Hof zurück, um ihn als Berater und Hel­
fer bei seinen umfänglichen inneren Reformen und Aktivitäten für das 
Reich an seiner Seite zu haben. 1683 wurde der Hofrat Keßler zum Konsi- 
storialrat, 1712 zum Geheimen Rat und zum Direktor des Konsistoriums 
ernannt. Das Konsistorium war das höchste Kirchenverwaltungsgremium 
des Landes. Es hatte neben Keßler nur noch je drei weltliche und geistliche 
Mitglieder. Keßlers Stimme konnte also den Ausschlag geben. Schon 1687 
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nahm außerdem der Pegnesische Blumenorden, eine der zeitgenössisch ver­
breiteten Dichtergesellschaften, Keßler in seine Reihen auf. Keßler eignete 
sich den Dichternamen Chalcander an, wohl eine griechische Übertragung 
seines Nachnamens. Aus Keßlers schriftstellerischer Tätigkeit gingen geist­
liche, literarische und juristisch-politische Beiträge hervor. Für den vorlie­
genden Zusammenhang relevant sind lediglich die letzteren, darunter auch 
zumindest ein gegen die benachbarte Reichsstadt Nördlingen gerichtetes 
juristisch-politisches Pamphlet.10

Der ausführliche Titel des 1678 vorgelegten Staatsräson-Werkes lautet: 
detectus ac a fuco politico repurgatus candor et Imperium rationis Status, 
boni principis, das ist: Reine und unverfälschte Staats-Regul christlicher 
Staats-Fürsten und Regenten, oder Großmächtigster und über alle Dinge 
der Welt herrschender Regiments-Scepter, wessen nemlich ein kluger und 
vernünftiger Staats-Herr und Regent Ihm und seinem Staat oder Regiment 
zum besten, Unterhalt, und aufnehmender Flor und Wachsthum auf jeden 
begebenden Fall oder Extremitäten auch wider den sowohl geist- als weltli­
chen Ordinar-Zulaß mit gutem Gewissen ohngefehr befug seyn möchte.11 
Das Buch ist Keßlers Landesherrn Albrecht Ernst I. gewidmet, der 1674 
vom Grafen zum Fürsten erhoben worden war. Albrecht Ernst habe Keß­
ler protegiert und sich durch seine Praxis wahrer Staatsräson unsterblichen 
Ruhm erworben. Lediglich mangelnde Fortune und die Ungunst der Grö­
ße und Lage seines Territoriums hätten noch höheren Aufstieg verhindert. 
Keßlers Darlegungen sind also im unmittelbaren Zusammenhang der oet- 
tingischen Politik entstanden.12

Erklärtes Ziel der Staatsräsonschrift ist es, angesichts verbreiteten Miß­
verständnisses und Mißbrauchs der Staatsräson den politisch Verantwortli­
chen Deutschlands die wirkliche Bedeutung dieser „Staats-Regul“ in Theo­
rie und Praxis zu vermitteln. Diese Belehrung erscheint Keßler aus zwei 
Gründen notwendig. Erstens hätten die falsche Auffassung und Anwen­
dung des „Machiavellischen Zunder(s)“ der Staatsräson zu einer gefährli­
chen Brutalisierung und Radikalisierung des politischen Verhaltens ge­
führt, welche den redlichen Regenten immer stärker ins Hintertreffen gera­
ten ließen. Zweitens werde die falsche Staatsräson „gar auch auf oeconomi- 
sche Privat-Ständ und Haushalten, auf Bauren und geringe Meyerhof oder 
insgemein auf jedermanns Nutzen“ bezogen, als vom politischen unge­
rechtfertigterweise auf den wirtschaftlich-sozialen Bereich übertragen und 
durch diese Anwendung auf das „Privat-Interesse“ zu einem allgemeinen 
Verhaltensprinzip mit ebenso allgemeinen und allgemein gefährlichen Kon­
sequenzen verwandelt.13

Der Hofbeamte eines der kleinsten Fürsten des Reiches gibt damit zu er­
kennen, daß er sich der epochalen politisch-sozialen Umwälzungen wohl 
bewußt ist, die sich in seiner Gegenwart vollziehen. Die Politik transfor­
miert sich zur neuzeitlichen Machtpolitik und Staatenrivalität, in welcher 
nur noch der durchsetzungsfähige Herrschaftsträger überleben kann. Ge- 
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Seilschaft und Wirtschaft werden immer stärker vom Individualismus, von 
der Aktivierung und Durchsetzung des individuellen Interesses geprägt. 
Im Hinblick auf die Politik akzeptiert Keßler die neuen Sachverhalte und 
sucht sie in politisch-ideengeschichtlich durchaus bedeutsamer Weise pro­
duktiv zu verarbeiten. In bezug auf Wirtschaft und Gesellschaft schreckt er 
noch vor den Konsequenzen zurück, die sich in zeitgenössischer Sprache 
als Übergang vom „Gemeinnutz“ zum „Eigennutz“ ausdrücken lassen. We­
nig später wird aber die eklektische Philosophie, die unter anderem in Jena 
entsteht, die Übertragung der Räson des öffentlich-politischen Staates auf 
den Status jeder einzelnen Privatperson positiv auffassen und zum moder­
nen Konzept des individuellen Utilitarismus fortentwickeln.14

Keßler akzeptiert die Mechanismen und Forderungen moderner Politik, 
weil er diese sowohl als menschlichem Handeln entsprungen als auch für 
gottgewollt und göttlich legitimiert ansieht. Seine detaillierte Beweisfüh­
rung läßt sich knapp so zusammenfassen: Mit der Erbsünde wurde die gute 
Natur des Menschen durch Neid, Raffgier, Rivalität und Feindschaft vergif­
tet. Diese im Laufe der Zeit noch gewachsenen schlechten Neigungen und 
die Zunahme der Menschenzahl führten dazu, daß die von Gott direkt oder 
indirekt bestellten Herrscher unter göttlicher Anleitung „ex Ratione Sta­
tus“ die Erde in „gewisse Distrikte“ aufteilten mit dem Ziel, die aus der Un­
unterscheidbarkeit von „Mein und Dein“ notwendig erwachsende „Ver­
wirrung“ bzw. den entsprechenden„immerwährenden Unfrieden“ zu ver­
meiden. Die territoriale Aufteilung erfolgte jedoch nicht gleichmäßig, son­
dern nach Gottes „unerforschter Wahrheit“ unterschiedlich.15 Und zur 
von Gott dem Menschen zugeeigneten selbstverantwortlichen Gestaltungs­
freiheit und Gestaltungspflicht gehört ihre fortwährende, der demographi­
schen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung angepaßte 
dynamische Revision. Die genuine Norm dieser Revision ist aber die Staats­
räson, die zwei Wurzeln hat. Erstens ist sie ein anthropologisches Grund­
prinzip: „Der allererste natürliche Trieb bringt der menschlichen Vernunft 
gleich ohngezwungen den Rath-Schluß bey, aus zweyen zufälligen Übeln 
... pro meliore Ratione Status ... dem geringsten beyzufallen“.16 Zweitens 
ist sie eine herrschaftliche Grundprämisse, erkannt und praktiziert bereits 
in der Keimzelle öffentlicher politischer Herrschaft, nämlich dem Verhält­
nis des Hausvaters zu seiner Ehefrau, zu seinen Kindern und zu den Haus­
bediensteten. „Pro communi Societatis paternae bono“ behält der Haus­
herr sich „seine väterliche Reputation“ vor bzw. übt er seine Autorität aus: 
„Solcher Gestalt nun wurde dem Menschen indessen gleich mit der ersten 
Mutter-Milch die Regiments-Art eingesogen als hätte sich gleichsam selbst 
die Natur an dieser Kunst zu herrschen ergetzen wollen“:17 Auf diese Wei­
se ist die Staatsräson auch von Gott gewollt und legitimiert: „da nemlich 
die Staats-Herren so wol durch den Antrieb der Natur selbsten als auch 
durch Gottes ordentliche Disposicion zum Regiment gelanget ist die Welt 
bis anehro nach und nach in ihre gewisse Staat, Gräntzen und Länder abge­
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messen, ein jeder Theil durch Opinion und Respect des unterthänigen 
Theils also gubernirt und mithin die Ratio Status als ein Gott wohlgefälli­
ges und wohlbefugtes Wesen und Vornehmen gleich zuerst und selbst mit 
der Menschen Natur angefangen und fortgesetzt worden.“18 Mehr noch: 
„Gott“ selbst ist „als ein freyes Wesen“ nicht nur „absoluter Oberherr aller 
Welt-Regimenter“, sondern auch „Director der wahren Rationis Status“.19 
Dieser Staatsräson zu folgen ist demnach christliche Verpflichtung, als 
Staatsmann vor ihr zu versagen letztlich sündhaft. Was Keßler mit dieser 
Argumentation unternimmt, ist nichts weniger als eine in dieser Form an­
derswo noch nicht durchdachte staatsräsonale Erweiterung oder Radikali­
sierung der lutherischen Idee fürstlichen Amtes und Berufes.

Nachdem sich alle Argumentationen ausschließlich auf die „wahre“ 
Staatsräson beziehen, müssen entsprechende Definitions- und Unterschei­
dungsmerkmale eingeführt werden. In der Bestimmung des Oettinger Den­
kers ist die „wahre Staatsräson“ der „wohlverstandene Staats-Nutzen , ... 
nichts anders als ein absonderliches Absehen, oder eine extraordinaire Ne­
ben- und Bey-Observantz, ein Regiment mit guter Verantwortung gegen 
Gott und einer erbaren Welt mit allerhand Neben- und Zeit-Mitteln bey sei­
nem beständigen Flor und allgemeiner Wolfahrt zu erhalten, oder bey jeder 
Gelegenheit und erheischenden Nothfall zu verbessern und wieder empor­
zubringen, mithin auch allen besorglichen und gefährlichen Zufall mit gu­
tem Rath und vernünftigen Anschlägen bey Zeiten vorzubauen und alles 
Übel abzuwenden.“20 Das von ihm für allein legitim erachtete Konzept hat 
sich also erstens auf den staatlich-politischen Bereich zu beschränken. 
Zweitens hat es sich auf den Staatsnutzen bzw. das Gemeinwohl anstatt auf 
das Privatinteresse der Herrschenden oder auch der Beherrschten zu bezie­
hen. Drittens ist es als ein spezielles Herrschaftsmittel aufzufassen, also kei­
neswegs mit der allgemeinen Regierungsklugheit zu verwechseln, wie die 
im Reich etablierte aristotelische Politikwissenschaft fälschlicherweise zu 
tun geneigt sei.21 Die Staatsräson kommt vielmehr viertens vornehmlich in 
Notfällen und bei entsprechender Gelegenheit zum Tragen, wiewohl sie 
fünftens auch präventiv eingesetzt werden muß. Und sechstens hat ihre An­
wendung in Verantwortung vor Gott und dem guten Teil der Menschheit 
zu erfolgen. Mit diesen im Fortgang der Darstellung ausführlich konkreti­
sierten Charakterisierungen ordnet sich Keßler auf der einen Seite der gän­
gigen Staatsräsondiskussion seiner Zeit zu; auf der anderen Seite entwik- 
kelt er eigene, neue Vorstellungen.

Geläufig ist, wie bereits angedeutet, zunächst die Zulassung der Staatsrä­
son nur für den öffentlichen politischen Bereich. Gängig ist außerdem, den 
Zweck staatsräsonalen Handelns, nämlich für das Gemeinwohl oder nicht, 
zu dessen Legitimitätsmaßstab zu machen. Im Gegensatz zu Keßlers Be­
hauptung, daß die aristotelische Politikwissenschaft die allgemeine Pruden- 
tia gubernatoria (Phronesis) mit der Staatsräson gleichzusetzen bestrebt 
sei, herrscht dort ferner die Auffassung vor, daß Staatsräson der administra- 
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tio extraodinaria, dem erfolgreichen Regieren in außergewöhnlicher Situa­
tion, in casu necessitatis, zu dienen habe.22 Originär zumindest in ihrer Kon­
sequenz sind jedoch Keßlers Auffassung der Staatsräson als Motiv und Mit­
tel der Prävention und seine Bereitschaft, die Grenzen staatsräsonaler 
Normdurchbrechung weitgehend Undefiniert zu lassen.

Mit der anthropologisch-historischen Verankerung der Staatsräson als 
Prävention verschafft der Oettinger Denker seinem Konzept der ratio Sta­
tus sowohl vertiefte Legitimität als auch einen höheren Anspruch auf Aner­
kennung und Anwendung. „Die vernünftige Seel ist dem Menschen unter 
allen Creaturen dieser Welt nicht umsonst, sondern bloß zu dem Ende von 
Gott eingeschaffen worden, daß sich derselbige solcher menschlicher Hülf- 
fe in allen Nothfällen gleich Anfangs, nicht aber als nur in äußerster Be­
drängnis der regulariter nur unvernünftigen Creaturen zustehenden Ge­
walt-Mittel bedienen sollte.“23 Die nur dem Menschen eigene Befähigung 
zur „Prä-Caution“ bedeutet im öffentlichen Zusammenhang eine Ver­
pflichtung zur präventiven Politik, weil den Verantwortlichen somit aufge­
geben ist, vorsorgend, gegebenenfalls sogar unter Einsatz sonst unerlaub­
ter Mittel, noch größeres Übel oder Unglück für das Gemeinwesen zu ver­
hindern.24

Indem Keßler in seiner Definition der wahren Staatsräson auf die Anga­
be des Naturrechts und des göttlichen Rechts als absolute Handlungsnor­
men verzichtet und nur noch recht allgemeine von der Verantwortung des 
Handelnden vor Gott und den Gerechten dieser Welt spricht, setzt er, wie 
Friedrich Meinecke richtig gesehen hat, Staatsräson in fast machiavellisti­
scher Manier frei. Wie kommt es zu diesem für Deutschland höchst bemer­
kenswerten Resultat? Den Dekalog als absolut limiterende Norm staatsrä­
sonaler Politik festzuschreiben verbietet die Logik der Konzeption Keß­
lers. Zwar ist richtig, daß die „Ratio Status ... selber am Ende ... der göttli­
chen Lehr und Religion billich unterworffen seyn muß (!)“,25 aber sie ist 
auch selbst gottgewollt; ihre Anwendung zählt zum Bewährungsspielraum 
des Menschen; die selbstverantwortliche Wahl des Menschen zwischen 
Gut und Böse schließt die Wahl zwischen dem mehr und dem weniger Bö­
sen ein. „Ja der liebe Gott selber hat in geistlichen Sachen hin und wieder 
und so gar wider den sonst dem natürlichen Recht gemäß eingerichteten 
Decalogum diese Staats-Regel gemeiner Wohlfahrt zum besten practiciert 
und viel seinem Befehl sonst widrige Dinge tacito vel etiam expresso per- 
missu, nebenher gelitten oder gebotten.“ Wovon im Hinblick auf das göttli­
che und natürliche Recht nur gesprochen werden kann, ist deshalb, in einer 
charakteristisch ambivalenten Formulierung Keßlers, „der wahren Ratio- 
nis Status undeterminierte freye Schranken“.26 Hinzu kommt die mangeln­
de Einsicht in und praktische Umsetzung der göttlichen und naturrechtli­
chen Gebote bei den verschiedenen Völkern, sozialen Gruppen und Indivi­
duen. Die Existenz unveränderlicher Gesetze menschlichen Umgangs und 
Zusammenlebens verbürgt noch nicht deren durchgängige Beachtung und 
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damit die Chance, entsprechend friedlich und gerecht miteinander leben zu 
können. Vielmehr halten sich viele Menschen und Völker aus diesen oder j e- 
nen Gründen nicht an diese Gesetze, woraus sich für die Gesetzestreuen 
die Verpflichtung ergibt, zur eigenen Sicherheit auf Verfahren der wahren 
Staatsräson zurückzugreifen. So ist „diese Ratio Status, so offt sie den or­
dentlichen Gesetzen zuwider, blos dem Buchstaben, nicht aber allzeit dem 
Kraft ferneren Inhalts, in solchem enthaltenen Verstand und absehendem 
guten Zweck, contrair.“27

Der Katalog der nach Maßgabe der wahren Staatsräson erlaubten Mittel 
ist entsprechend umfangreich. Bei Untertanenmangel und damit der Ge­
fahr, von benachbarten Staaten überwältigt zu werden, kann „ein Staats- 
Herr mit gutem Gewissen vielerley Religionen einnehmen und unterhal­
ten“, d.h. Menschen unterschiedlicher Religion in sein Land holen, sofern 
er nur dadurch der wahren Religion nicht schadet.28 Er kann aus Gründen 
der Staatssicherheit ferner die öffentliche Wirksamkeit der Religion bzw. 
der Religionen einschränken, also z.B. bei Aufruhrgefahr Predigtverbote 
aussprechen oder öffentliche Kritik an der Obrigkeit untersagen.29Möglich 
sind weiterhin Enteignungen und sonstige schwerwiegende Eingriffe in 
das private Eigentum, die politische Handhabung des Strafrechts, Simulie­
ren und Dissimulieren (Heucheln) vor den Untertanen, das Schüren von 
Uneinigkeit und die Förderung von Factiones unter Untertanen, die Verfol­
gung „selbst der Unschuld ... um gemeiner Wohlfahrt willen“, die Auswei­
sung unschuldiger Personen, die Hinterslichtführung fremder Staatsher­
ren, die Ausspionierung der eigenen Untertanen ebenso wie fremder Staa­
ten, die Anstiftungen von Meutereien und Empörungen in Nachbarstaa­
ten, die Vergiftung von Rivalen im In- und Ausland, im Interesse vermehr­
ter Eheschließung und Untertanenzeugung die Unterdrückung der Ledi­
gen, die zwangsweise Rekrutierung zum Kriegsdienst, die erzwungene 
Auslieferung als Geisel an einen Feind, Zwangarbeit, Aufhebung zuvor ge­
währter Privilegien und Freiheiten, Verweigerung des Emigrationsrechts, 
Beschränkung und Steuerung des Handels, schließlich die bewußte Schaf­
fung und Nutzung günstiger Gelegenheit zur Vergrößerung des eigenen 
Staates mit diplomatischen oder im Extremfall auch militärischen Mitteln, 
der defensive oder offensive Einsatz von Krieg selbst zur Wiederherstel­
lung staatlicher und fürstlicher Reputation, gegebenenfalls die Aufkündi­
gung oder der heimliche oder offene Abschluß von Bündnissen mit Freun­
den oder Feinden im Interesse der Aufrecherhaltung des Gleichgewichts, 
die politisch-taktische Handhabung von Neutralität, mit der tendenziellen 
Ausnahme gegenüber Religionsgenossen und Verwandten, die Benutzung 
und Verwüstung fremden Besitzes und Landes, der Einsatz jeglicher 
Kriegslist im Kriegsfälle usw.30

Kennt Keßler überhaupt noch Grenzen seiner Idee der wahren Staatsrä­
son? Tatsächlich ist es schwierig, unabhängige Normen zu finden. Ob eine 
politische Maßnahme der Vermeidung oder Entschärfung einer bevorste­
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henden Gefahr für das Gemeinwesen dient, entzieht sich unmittelbarer Be­
urteilung. Zwischen dem Gemeininteresse des Staates und dem Privatinter­
esse der Herrschenden im Staat hinreichend scharf zu unterscheiden, ist 
ebenfalls höchst problematisch. Präsent sind noch religiöse Bindungen. 
Der Kern des christlichen Dogmas darf nicht angegriffen werden. Ebenso 
ist das Grundprinzip der Kirche als des Zusammenschlusses der Gläubigen 
ersatzloser Aufhebung entzogen. Religionsverwandte sind z.B. in der Au­
ßenpolitik bevorzugt zu behandeln; sie haben generell Anspruch auf mehr 
Geduld, Offenheit, Treue und Zurückhaltung. Der Wille und die Befugnis, 
einem Rivalen zum eigenen Schutz und im eigenen Interesse zu schaden, 
darf sich nicht verselbständigen, zur bloßen Destruktionspolitik entarten. 
Es darf nicht geschehen, „daß die reine und unverfälschte Ratio Status ... 
dem (sic!) Gewalt der unersättlichen Begierden, sein Reich und Staat ohn 
Unterschied mit oder ohne Recht zu erweitern, weichen muß, und von den 
Machiavellischen Staats-Kunst und Schein-Ränken völlig verfinstert 
wird.“31 Für die Praxis ist das mit dieser Regel fixierte Postulat staatspoli- 
tisch-gemeinwohlbezogener Plausibilität jeglichen staatsräsonalen Han­
delns allerdings von wenig Belang, und zwar zumal dann, wenn man wie 
Machiavelli, Hobbes und Keßler von einer nur mangelhaften Einsichts­
und Urteilsfähigkeit der meisten Menschen ausgeht. Darüber hinaus greift 
Keßler gelegentlich auf das Konzept einer „natürlichen Erbarkeit“ aller 
Menschen als Regulative der Staatsräson zurück. Mißtrauen und Rivalität 
dürfen nicht zu weit gehen und z.B. die primären Existenzgrundlagen von 
Menschen gefährden. Selbst im Krieg „hört eben auch (der) Feind drum in­
dessen nicht auf gleich all andern ein Mensch zu seyn und eine vernünftige 
Creatur Gottes, mit welcher ich dann auch als mit Menschen vernünftig 
und verantwortlich meine Conversation anzustellen verbunden bin, und 
von Natur verpflichtet, insgemein, ohn Ausnahm und Bedungnis, Treu 
und Glauben zu halten.“32 Diese unzweifelhaft mäßigende Argumentation 
wird jedoch gleich wieder eingeschränkt, indem der Autor auf die Neigung 
der Menschen zur grenzenlosen Bosheit als bestimmende Bedingung staat­
lich-politischen Handelns verweist.33

Somit ergeben sich modifizierende und limitierende Normen politischen 
Verhaltens unter der Signatur der Staatsräson bevorzugt aus der Staatsrä­
son selbst. Keßler leitet aus seinem Konzept die Notwendigkeit stets durch­
dachter, vorsichtiger, stetiger, berechenbarer Politik ab. Seine Regenten 
müssen strukturelle Politik betreiben, Maßlosigkeit, Kurzsichtigkeit, Un­
durchsichtigkeit und Wechselhaftigkeit vermeiden. Nur dann können sie 
dasjenige Vertrauenskapital im In- und Ausland erwerben, welches in 
schwierigster Situation allein zum Überleben verhilft. Vollständig in ihren 
Möglichkeiten und Grenzen vom Menschen zu erfassen sind aber auch die­
se Erfordernisse nicht. Das Schicksal der Menschen und Staaten hängt 
nicht allein von „der Menschen oder Fürsten Gemüther Schluß, Resolu­
tion und eignen Willen“ ab, sondern auch „von Göttlicher, allweisester, ewi­
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ger, wunderlicher und unbegreiflicher Providentz und Fürsehung“.34 Un­
tergang und Verderben können auch gottgewollt sein und müssen demzu­
folge letztlich akzeptiert werden.

Damit können einige abschließende Feststellungen getroffen werden. 
Johnan Elias Keßlers Leistung liegt in einer eigenständigen Weiterführung 
der deutschen Staatsräsondiskussion vor allem in drei Hinsichten. Erstens 
entwickelte er sein Konzept, um auch dem christlichen Fürsten moderne 
Politik zugänglich und Handeln nach den Erfordernissen dieser Politik zur 
Verpflichtung zu machen. Zweitens erkannte er deutlicher als andere Poli­
tikdenker seiner Zeit die Bedeutung präventiven und strukturellen politi­
schen Handelns. Drittens zeichnete er sich durch Einsicht in die und Aner­
kennung der äußersten Konsequenzen der Staatsräson aus. Ihn deshalb mit 
Thomas Hobbes zu vergleichen, erscheint wenig sinnvoll. Hobbes’ Interes­
se galt dem Prinzip des Staates, Keßler kam es auf das Verhalten der Staaten­
lenker an. Während Hobbes areligiös-säkulare Tendenzen aufweist, be­
greift sich Keßler bewußt als christlicher Denker. Obwohl Keßler Hobbes’ 
Auffassung von der zentralen Bedeutung der Sicherheit für Staat und Poli­
tik teilt, entbehrt sein politisches Verständnis der Düsterkeit und Strenge, 
welche den Entwurf Hobbes’ auszeichnen. Und schließlich ist dem Oettin­
ger Autor derjenige äußere Erfolg verwehrt geblieben, den Hobbes so über­
reichlich genoß und bis heute genießt. Weder in der akademischen Diskus­
sion noch im praktisch-politischen Zusammenhang wurde die Staats-Re- 
gul besonders beachtet, obwohl das Werk in allen bedeutenden zeitgenössi­
schen Literaturverzeichnissen der Politik nach Autor und Titel genannt ist 
und offenbar in alle größeren Hof-, Universitäts- und Gelehrtenbibliothe­
ken Eingang fand. Das Ausmaß öffentlichen Beifalls für ein wissenschaft­
lich-publizistisches Werk kann jedoch stets nur ein begrenzter Indikator 
für die Qualität dieses Werkes sein. Keßlers Unbekanntheit ändert also 
nichts daran, daß sein Staatsräsonwerk ihn als einen durchaus bedeutenden 
politischen Denker des Barock auszeichnet.
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